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118/2017 
 
 
 
 
 
 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

des Jahresabschlusses des A.V.E. Eigenbetrieb Kreis Paderborn zum 31.12.2016 
 

 
Der Kreistag des Kreises Paderborn hat in seiner Sitzung vom 15.05.2017 den Jahresabschluss zum 
31.12.2016 festgestellt und einstimmig beschlossen. 
 

Der Kreistag stellt den Jahresabschluss des A.V.E. Eigenbetriebs zum 31.12.2016 mit einem Bilanz-
gewinn in Höhe von 0,00 festgestellt. Der Bilanzgewinn setzt sich zusammen aus dem im Ge-
schäftsjahr 2016 erzielten Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.179.658,88 €, den Entnahmen aus 
den Gewinnrücklagen zur Verlustdeckung in Höhe von 4.200.110,56 € sowie die an den Kreis 
Paderborn getätigte Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 20.451,68 € auf 
das ursprünglich eingesetzte Stammkapital des Eigenbetriebs. 

Der Betriebsleitung wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 

Dem Betriebsausschuss wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 

 

 
 
 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 

 
 
 
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht liegen in den Räumen der A.V.E. Entsorgungszentrum 
„Alte Schanze“, 33106 Paderborn öffentlich aus. 
 
 
Paderborn, 27. Juni 2017 
 
 
gez. 
 
Martin Hübner 
(Betriebsleiter) 
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119/2017 

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses des Zweckverband Wertstofferfas-
sung und –verwertung Paderborner Land 31.12.2015 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat in seiner Sitzung vom 27.09.2016 die 
Eröffnungsbilanz und den Jahresabschluss zum 31.12.2015 festgestellt und einstimmig be-
schlossen. 
 
Die Verbandsversammlung beschließt folgenden Beschlussvorschlag: 

Der geprüfte Jahresabschluss wird in der vorgelegten Form mit einer Bilanzsumme von 
4.699,97 € sowie einem Jahresüberschuss in Höhe von 34,60 € festgestellt. 

 

Dem Verbandsvorsteher wird für das Jahr 2015 Entlastung erteilt. 

 
 
 

Abschließende Vermerke der GPA NRW 
 

 
 
 
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht liegen in den Räumen der A.V.E. Entsorgungs-
zentrum „Alte Schanze“, 33106 Paderborn öffentlich aus. 
 
 
Paderborn, 27. Juni 2017 
 
 
gez. 
 
Martin Hübner 
Verbandsvorsteher 
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120/2017 
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121/2017 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3/40715-17-600 

Immissionsschutz 
 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 (Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die Errichtung einer Windkraftanlage als Teil einer Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe 

von jeweils mehr als 50 Metern mit mehr als 20 Windkraftanlagen  
in 33100 Paderborn 

 
 
 
Die Bürgerwind Widey GmbH, Teichweg 6, 33100 Paderborn, beantragt für den Standort Paderborn, 
Gemarkung Neuenbeken, Flur 13, Flurstück 147, eine Genehmigung nach § 4 des Bundes – Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ 
Enercon E-53 mit einer Nabenhöhe von 73,25 m und einem Rotordurchmesser von 52,90 m. 
 
Gem. § 3 e Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 c Satz 1 des UVPG ist im Rahmen einer allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls zu prüfen, ob von dem Vorhaben nach den in der Anlage 2 UVPG aufgeführten Schutz-
kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 12 UVPG zu berück-
sichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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122/2017 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.:  66.3/42624-16-600 
 

Immissionsschutz 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

 (Standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung – UVPG) 

für die Änderung einer Biogasanlage in 33104 Paderborn 
 
 
 
 
 
Die Bio-Energie Wüseke  GmbH & Co. KG, Hermann-Löns-Str. 180, 33104 Paderborn, beantragt für 
den Standort Paderborn, Gemarkung Sande, Flur 7, Flurstück 82, eine Änderung nach § 16 des Bun-
des – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung eines Gärrestbehälters mit gasdichter 
Abdeckung, die Änderung und Erhöhung der Einsatzstoffe und die Erhöhung der Gasproduktionsleis-
tung. 
 
Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 
1.2.2.2/8.4.2.2 Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung 
des Einzelfalls nach § 3 c Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den in der Anla-
ge 2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, 
die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
 
 

 


